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ß4. Anderung des Flächennuuungsplans / Bebauungsplan 32.61.ü)-
Neue Teutendorfer §iedlung / Am Drelllngshrt
Stellungnahme des BUND §chleswlg-Holsteln

Der BUND S-H bedankt sich ftir die Zustellung der Planungsunterlagen und nimmt dazu wie
folgt Stellung:

Grundsätrliches

L Die geplante Bebauung erfordert die Entlassung des betroffenen Gebietes aus dem
gegenwärtigen Status als Landsch aftsschutzgebiet (lSG).

Mit dem §G-Status verbinden sich u.a. dle Zwecksetzungen die Zersiedlung und
Überbauung der freien Landsclraft im Außenbereich zu begrenzen und günstige
kllmatische Bedingungen in angrenzenden Siedlungen zu sichern. Diese Ziele werden
ad absurdum geführt, wenn der LSG-Status aufgehoben wird sobald dlesem
Bebauungswünsche der Stadt bzw. privater lnvestoren entgeten stehen.

Der BUND lehnt desholb dle (Tetl-)Aufhebung des betroflenen ISG ob. Sofern
dringlicher Eedarf on zusötzlichem Wohnroum in Trovemünde nochgewiesen werden
konn, ist dieser durch eine bouliche Verdlchtung im lnnenbereich zu realisieren. Unter
andeiem bietet sich die ongrenzende Teutendoüer Sledlung mit Einzelhöusern ouf
sehr gro$en Grundstücken für eine ökologisch vertrögliche bouliche Verdlchtung on.
Entsprechend den rechtlichen Vorgoben des BouGB sollten desholb olle
Möglichkeiten der Bauverdichtung im lnnenbereich geprüft und ousgeschöpfr
werden.

2. Die gegenwärtigen und noch zu erwartenden Folgewirkungen des Klimawandels
haben u.a. in Lübeck zur Ausrufung des Klimanotstandes durdr die Bürgerschaft
geführt. Daraus ergibt sich notwendigerweise die Anforderung, sämüiche Planungen
der Stadt auf den Prüfstand der Klimaschutz' und der Klimaanpassungsverträglichkeit
zu stellen. Eine solche Prüfung erfordert verbindlich anerkannte Prüfkriterien, die
jedoch in Lübeck nach unserer Kenntnis bisher nicht entwickelt worden sind.

Der BUND fordert desholb olle longfristig wlrksomen Planungsvorhoben der Stodt -
wie u.o. der Bauleftplanung -, die nicht zur Gefohrenobwehr okuter Dringlichkeit
unterliegen, solonge zurückzustellen bis anhond verbindlicher Kriterien die
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Klimoschutz- und Klimoonpossungsvertrliglichkeit geprüft werden kann. Ein negotives
Prüfungsergebnls muss zur entsprechenden htderung oder der Aufgobe der Planung

führen.

Zu den Planungsinhalten

Unabhängig von unseren grundsätzlichen Ausftihrungen nehmen wir zu einzelnen
Planungsinhalten wie folgt Stellung:

1. Das Planungsgebiet hat Bem. der Planungshinweiskarte der ,,Klimaanalyse Lübeck"
(2017) eine hohe bioklimatische Bedeutung mit elner hohen Empffndliükeit
gegenüber Nutzungsintensivierungen. Deshalb kommt der Erhaltung des
Luftaustausches mit der Umgebung hohe Bedeutung zu.

Dieser Bedeutung wird die bisher geplante Ausrichtung der für den Luftaustausch
bedeutsamen Bebauungs- und Grünachsen nlcht gerecht.

Die westlich bis nordwestlich ousgerichtete Houptströmungsrichtung der Fluruinde
erfordert eine entsprechende Anpossung, d. h. die Drehung der geplonten Achxn um
co.40 Grod, so doss die mo$gebende zentrale Grünochse in der
Houptströmungsrichtung zu liegen kommt und den Anschluss on die unbeboute
Mönchswiese herstellt.

2. Mit einer entsprechend geänderten Achsenausrichtung der Bebauung verbindet sich
zudem eine Drehung der Hausdachflächen (insbesondere der Reihenhäuser) in
südwestliche Richtung und damit in ein Lage, die ftir den Einsatz von
Fotovoltaikan I agen erh eb lich etfektiver i st.

lm Hinblick oul die Anforderungen des Klimaschutzes sehen wir die zur Nutzung van
Fotovoltaikonlogen optimierte Änderung der Planung ols zwingende Notwendigkeit.
Dorüber hinous ist die Energiegewinnung über Fotovoltoikanlagen und Solanhermie -

soweit rechtllch möglich - per B-Plon-Sotzung vonugeben.

3. lm Hinblick auf die prognostizierte Zunahme von Trockenperioden mit hohen Luft-
temperaturen einerseits und Starkregen-Ereignissen andererseits ist eine hohe
Durchgrünungsrate von Siedlungen, aber auch die Speicherung des Regenwassers
bzw. die Verhinderung des schnellen Wasserabflusses erforderlich.

Das (Stork)Regenwosser sollte genutzt werden, um mehrere Teiche innerhalb des
Gebietes mit Wasser zu versorgen, die über ihre Verdunstung zugleich eine
Luftkühlung im Gebiet bei hohen Temperoturen bewirken.

4. Sehr negativ sowohlfür die Biodiversität an lnsekten und Vögeln als auch für den
Klimaschutz wirken sich sog. Schottergärten auf Wohngrundstücken aus. lhre

Anlage in Siedlungen, insbesondere auf Neubaugrundstücken, ist zunehmend zu

beobachten

Der BUND fordert deshalb, die Anloge solcher,,Görten" dusdrücklich per B-Plon-
Sotzung zu untersogen, ouch wenn sie gem. Londeb,ororOnurg eigentlich nicht
zulössig sind.

5. Umfangreiche Untersuchungen des BUND zur Umsetzung von umweltrelevanten
Bestimmungen in B-Plan-Satzungen haben ergeben, dass u.a. Festsetzungen zu
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Gründächern auf Nebengebäuden und Baumpflanzungen auf privaten

Wohngrundstücken weit übenriegend nicht eingehalten werden, aber auch nicht
nachträglich durchgesetzt werden (können). Auch der Umfrng voll versiegelter

Flächen ist auf den Grundstilcken weit höher als für die Berechnung von

Ausgleichsmaßnahmen zugrunde gelegt wird.

Der BUND lordert desholb, doss gröl3ere öffentltche Flöchen im Plonungsgebiet lür die

Durchgri)nung ousgewiesen werden und der reolistlsch zu enuortende höhere

Versiegelungsgrod im Eebouungsgebiet in den Berechnungen des Ausgleichsumfongs

berücksichtigt wird.
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